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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 28.04.80 eingereichte europäische Patentanmeldung 

Nr. 80 102 301.1 (Ver5ffentlichungsnummer 0 019 138) mit 

beanspruchter Prioritt vom 16.05.79 (DE) wurde durch 

Entscheidung der PrUfungsabteilung 062 des Europäischen 

Patentamts vom 11.04.84 zurUckgewiesen. Dieser Entscheidung 

lagen die am 11.01.84 eingereichten AnsprUche 1-12 

zugrunde. FUr deren Wortlaut wird auf die Akte verwiesen. 

II. Die ZurUckweisung wurde damit begrUndet, daI3 die 

Gegenstände der AnsprUche 1 und 4 Uber den Inhalt der 

Anmeldung in der ursprUnglich eingereichten Fassung 

hinausgingen. In den ursprUnglichen Unterlagen der 

Anmeldung sei konkret angegeben, da3 eine Lastzustandsgr63e 

(w) in einem Dividierglied gebildet werde, dem eine dem 

Flul3betrag proportionale GrBl3e (#') und eine dem Wirkstrom 

proportionale GrbBe (iy'z ) zugefUhrt werde. In den der 

PrUfungsabteilung vorliegenden AnsprUchen 1 und 4 sei die 

Lastzustandsgr6l3e lediglich als eine Gröl3e definiert, die 

im stationären Betrieb dem durch den Quotienten des 1st-

Werkstroms und des Ist-Flul3betrages bestimrnten Tangens des 

Lastwinkels entspreche. Damit sei jedes andere denkbare 

Verfahren zur Bestinunung der Ist-LastzustandsgrBl3e als vom 

Schutz mit umfa8t anzusehen. Ein Hinweis jedoch, daI3 auch 

an eine andersgeartete Bildung der Lastzustandsgrbe 

gedacht sei, k6nne der ursprUnglichen Anmeldung nicht 

entnommen werden. Auch wenn die von der Anmelderin 

beabsichtigte Erweiterung für den Facthnann bei Kenntnis des 

Standes der Technik und der mathematischen Zusanunenhänge 

der verschiedenen Maschinengröl3en naheliegend sein m6ge, so 

sei sie doch nicht als hinreichend of fenbart anzusehen. 

III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 21.05.84 

unter gleichzeitiger Zahiung der BeschwerdegebUhr 
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Beschwerde em, die sie mit gleichem Schriftsatz 

begrUndete. Sie beantragte die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben und ein Europäisches Patent auf der Grundlage 

der der PrUfungsabteilung vorgelegten AnsprUche zu 

erteilen. 

IV. Durch Bescheid des Berichterstatters vom 01.10.86 wurde die 

Anrnelderin darauf hingewiesen, daB die Beschwerdekanuner der 

vorläufigen Auffassung sei, diesem Antrag kbnne nicht 

entsprochen werden. Die Kammer könne zwar der Anmelderin 

darin zustimmen, daB bestirnmte grundlegende Beziehungen 

zwischen den verschiedenen Maschinengr6Ben dem Fachrnann auf 

dem Gebiet der Regelung von Asynchronmaschinen ge1ufig 

sein dürften. Daraus folge jedoch nicht zwingend, daI3 der 

Fachmann alle die unter BerUcksichtigung der erwâhnten 

Grundbeziehungen der vorgegebenen Formel W = 

mathematisch äquivalenten AusdrUcke und deren technische 

Realisierungen ohne weitere tiberlegungen gleichsam 

automatisch vor Augen haben wUrde. Auch wenn es für den 

Fachinann möglicherweise naheliegend sei, den Quotienten 

in einer anderen Art und Weise zu erhalten als durch 

die direkte Division der Gr5Be i, durch't ' , kBnne doch em. 

derartiges Naheliegen einer hinreichenden Of fenbarung nicht 

gleichgestellt werden. 

V. In der BeschwerdebegrUndung, in einer Eingabe vom 06.11.86 

und in der mUndlichen Verhandlung am 10.11.86 hat die 

Anmelderin im wesentlichen folgendes geltend gemacht: Schon 

die ursprUngliche Aufgabenstellung spreche von einem durch 

Verwendung einer anderen Lastzustandsgröl3e verbesserten 

Regelkonzept. Für dieses Konzept sei als wesentlich der 

Quotient von Wirkstrom und Flul3vektorbetrag (i%,/Y) 
offenbart, der im stationären Fall dem Tangens des 

Lastwinkels entspreche. Whrend der Wortlaut des 

ursprUnglichen Anspruchs 1 auf ein bevorzugtes AusfUhrungs-

beispiel beschrnkt gewesen sei, in weichem ein Dividierer 

00868 



3 	 T 152/84 

verwendet werde, dem die Gról3en i(/,, und selbst zugefihrt 

werden, betreffe der Anspruch 1 vom 11.01.84 das 

verbesserte Regelkonzept selbst. 

In der Beschreibung sei an mehreren Stellen die Rede von 

der "Lastzustandsgr5l3e W, die im stationren Fall dem 

Tangens des Lastwinkels entspreche." Dem Fachmann auf dem 

Gebiet der Drehfeldmaschiflefl, dem die mathematischen 

Zusammenhänge der verschiedenen Maschinengr5l3en ge1ufig 

seien, mUsse daher sofort kiar sein, daB die angegebene 

Formel W 	 nurein Beispiel sei, alle dieser Formel 

äquivalenten AusdrUcke für die Lastzustandsgr53e W aber als 

mitumfaBt anzusehen seien. 

VI. Nach Erôrterung der Sachiage in der mündlichen Verhandlung 

hat die Kammer ihre Auffassung bestätigt, dem vorliegenden 

Antrag kbnne nicht entsprochen werden. Daraufhin hat die 

Anmelderin beantragt, ein Europisches Patent zu erteilen, 

auf der Grundlage neuer AnsprUche 1-12, von denen die 

unabhngigen AnsprUche 1 und 4 sich auf der gesonderten 

Berechnung der Istwerte des Wirkstroms und des FluBvektor- 

betrags und deren Quotientbildung beschränken. Diese 

AnsprUche wurden am 06.11.86 eingereicht und das Merkinal c 

des Anspruchs 1 wurde in der mUndlichen Verhandlung auf 

Vorschlag der Kaminer weiter beschränkt. Die unabhängigen 

AnsprUche 1 und 4 lauten jetzt wie folgt: 

1. Verfahren zur Regelung einer umrichtergespeistefl 

Asynchronmaschine, mit folgenden Merkmalen: 

a) 	aus der Regelabweichung zwischen einem vorgegebenen 

Drehzahl-Sollwert (f*) und einem Ersatz-Istwert wird 

ohne Erfassung der Luferdrehzah1 eine einem Soil-

Wirkstrom entsprechende Stromsteuergró3e (i5D,) 

gebildet: 
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b) die Amplitude des Umrichter-Ausgarigsstroms wird 

entsprechend der Amplitude (j*)  eines aus dem Soil-

Wirkstrom (ij. 2 i und einem einem vorgegebenen 

FluB (/') entsprechenden Soll-Magnetisierungsstrom 

gebildeten Sol 1-Stnderstromes geregelt; 

c) aus Istwerten von Ständerstrom und Stánderspannung 

werden die Istwerte des Wirkstromes und des 

Flui3betrags berechnet und daraus wird als Quotient 

eine Lastzustandsgr5i3e gebildet, die im stationren 

Betrieb dem Tangens des Lastwinkels entspricht, und 

d) die Frequenz des Umrichter-Ausgangsstroms wird mit 

einer Frequenzsteuergrôl3e (f) gesteuert, die aus der 

Regelabweichung des Istwertes (w) und eines aus der 

Stromsteuergröl3e (iy) gebildeten Soliwertes (W* = 
ip*/tp) der Lastzustandsgr6l3e gebildet wird, und 

e) als Ersatz-Istwert wird die Frequenzsteuergrbl3e (f) 

verwendet. 

4. Anordnung zur DurchfUhrung des Verfahrens nach 

Anspruch 1 mit folgenden Merkmalen: 

a) ein Drehzahiregler (8) bildet aus der Regelabweichung 

zwischen einem vorgegebenen Drehzahl-Sollwert (f*) 

und einem Ersatz-Istwert eine einem Soll-Wirkstrom 

entsprechende StromsteuergrBI3e  

b) ein Funktionsgeber (11) errechnet aus dem Soil-

Wirkstrom und einem einem vorgegebenen FlUB (1 
entsprechenden Soll-Magnetisierungsstrom den Soliwert 

(j*) fr die Amplitude des Stäriderstromes, die Uber 

einen Strombetragsregler (12) den netzgefUhrten 
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Stromrichter eines an ein Drehstromnetz ange-

schiossenen, eine Asynchronmaschine (1) speisenden 

Umrichters (3 bis 6) mit einem Gleichstromzwischen-

kreis und einem selbstgefUhrten Stromrichter regelt, 

c) ein Istwert-Rechner (14, 20 bis 25) mit einem ersten 

Dividierglied, dessen Eingänge je eine dem Betrag des 

Flul3vektors und dem Wirkstrom proportionale Gröi3e 

zugefUhrt sind, berechnet aus Istwerten von Stander-

strom und Ständerspannung den Istwert einer 

Lastzustandsgröl3e (w), die im stationren Fall dem 

Tangens des Lastwinkels ( 	= arc tan 	) 

entspricht, 

d) ein von der Regelabweichung zwischen einem aus dem 

501 l-Wirkstrom U97,* ) abgeleiteten Lastzustandsgrbl3en-

Soliwert (W* = iP) und dem Lastzustandsgröl3en-

Istwert (W) beaufschlagter Lastzustandsregler (17) 

liefert eine Frequenzsteuergrö8e, mit der der 

selbstgefUhrte Stromrichter gesteuert wird, und 

e) der Ersatz-Istwert für den Drehzahlregler (8) ist ohne 

Verwendung einer Drehzahl-Erfassungseinrichtung am 

Lastzustandsgr13enregler-Ausgang für die Frequenz-

steuergröl3e (f) abgegriffen. 

Entscheidungsgriinde 

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen von Art. 106 

bis 108 und Regel 64 EPU und ist daher zulässig. 

2. Die PrUfungsabteilung hat, dem Wunsch der Anmelderin 

entsprechend, in ihrer angefochtenen Entscheidung nur die 

Frage der Zulassigkeit der ihr vorliegenden AnsprUche nach 
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Art. 123(2) EPU entschieden und zur Frage der 

erfinderischen Ttigkeit nicht Stellung genommen. 

3. Die jetzt der Kammer vorliegenden AnsprUche sind nicht auf 

Grund des Artikels 123(2) zu beanstanden. 

4. Damit eine PrUfung der Anmeldung nach den Ubrigen 

Erfordernissen des EPU in zwei Instanzen gewhr1eistet 

bleibt, erachtet es die Kammer für erforderlich, die 

Anmeldung zur weiteren PrUfung an die PrUfungsabteilung 

zurUckzuverweisen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung der PrUfungsabteilung vom 

11.04.84 wird aufgehoben. 

2. Die Akte wird an die PrUfungsabteilung zurUckverwieSefl zur 

Fortsetzung des Verfahrens auf der Grundlage der in der 

mUndlichen Verhandlung eingereichten AnsprUche 1-12. 

Die Geschftsste11enbeamtin: 
	 Der Vorsitzende: 

B A Norman 
	

PKJ Van den Berg 


